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„fftjung, baf; bie Berufsoevöänbe bev einzelnen ein=
„fdjlägigen Branchen gur mafjgebenben 9Jtitarbcit bei
„bei KongeffioiWerteilung Ijerangepgén werben, imb tu
„bei beftinunten ©rwartung, bafj bei Slbbau bei Krieg§=
„wirtfdjaft allgemein uttb ie nach bei Sage bev einzelnen
„iüarenartcn fo balb als möglich eintrete."

biefe geitgemäfje $rage bietet banfbaren Sis=
tüffion§)toff unb wirb allen ©eftionen angelegentlich pr
Behanblttng anempfohlen.

* *
*

Ser Si a h v e s b e r i cf) t pr o 1917 ift nor ber $ahveë=
nerfainmiung ben ©eftionen in beutfcher SluSgabe pge=
[teilt roorben. Sie ©eftiouSoorftänbe werben erfücht
ihn ben SDtitgtiebern in geeigneter SSÖeife gur Kenntnis
gu bringen, ©ine frangöfifcfie SluSgabe ift in Sorberei'
tung unb wirb ben ©eftionen ber romanifctjen ©d)toeig
noct) pgeftetll werben.

Sie „<Scf)mei$erwocE)e", weldje gum erften SEftale im
Svatire 1917 mit beftent ©vfolge burcfjcgefufjrt unb non
nieten unferer ©eftionen. unb tPtitgtieber tatfräftig unter=
ftütjt würbe, foil auch int fommenben fperbfte (5. bis
119. Dftober) in ähnlicher Sßeife, aber nun mit gwei=

wöchentlicher Sauer, wieberholt werben.
©3 erscheint uttS nicht nötig, ben ßmecf unb Stupe it

ber ©chmeijerwodje nochmals ausführlicher erörtern unb
bie bepgtichen Seftrebungen unfern 93erbanbSmitgIiebern
bcfouberS empfehlen gu muffen. §anbelt e§ fiel) buch,
wie jeberntann befannt fein bürfte, um eine ^nftitution,
bie in ber 3eit beS benorftehenben intenfinen Sßirtfchaft§=
fampfes ber nationalen ^robuftion, wie htSbefonbere
unfern ©ewerbe= unb .öanbetStreibenben wertootle Sienfte
leiften wirb unb öeShalb allgemeine ©pmpathie unb bie

Unterftütpng alter ruirtfcf>aftlicE)eir Gräfte oerbiettl.

Bern, ben 15. Quli 1918.

ftiir bie ©ireïtton
beb ©d)tueipr. ©elperhcticrhaubcS,

Ser ißräfibent: Sr. .f). Sfdjumi.
Ser ©efretär: SBerner Krebs.

Sfliraeii UiijalinetfidicnuigsQiijtiilt in l'iipii.
Dbligatorifche Serfichcrmtg.

Prämien für bie Sehrtinge.
Sie $rage ber Berechnung ber BerficherungSprämien

für Sehrlinge hat Slntah gegeben gu Bewerben feitenS
ber Betriebsinhaber, gur Suterbention bon Berufëber»
bänben unb gur ißublifation bon ^eitungSartifefn, in
welchen bie ©ntfeheibe ber Slnftalt ©egenftanb heftiger
Singriffe waren. Sa biefe Bewegung pm gtofeen Seit
auf ben Umftanb prüetpführen ift, bah bie genannten
©ntfeheibe nicht richtig berftanben unb bemgemäh barauS
irrige ©chlüffe gepgen würben, hält bie Slnftalt einige
©rläuterungen für augegeigt.

Dîichtigerweife gewährt ba§ ©efeh ben Sehrtingen
©ntfcfjäbtgungen, bie nicht nach ber geringen Belohnung
berechnet werben, bie fie währenb ihrer Setjrgeit begtehen,
fonbern auf ©runb beS SohneS eines Sirbetterg im Be=
rufe, in beut [ich ber Seljrling auSbilbet. Slrt. 78, ber
umfehreibt, was unter bem Berbienft p berftepen ift,
ber als ©runblage für bie ißrämienberechnung p bienen
hat, beftimmt im bierten Slbfa| wörtlich: „Begog ber
Berficherte am Sage beS Unfalles noch nicht ben Sohn
eines Besicherten mit boller SeiftungSfähigfeit berfetben
Berufsart, fo wirb fein SapreSberbienft bon bem $eit=
punfte an, wo er ohne ben Unfall biefen Sol)n mutmahlich
bepgen hätte, nach biefem berechnet."

1 KRISTALLSPIEGEL |i== in feiner Ausführung, in jeder
gp Schleifart und in jeder Façon mit

vorzüglichem Belag aus eigener j||
Hl Belegerei liefern prompt, ebenso

alle Arten unbelegte, geschliffene und |j|
SE — ungeschliffene —

| KRISTALLGLÄSER §
sowie jede Art Metall - Verglasung
— aus eigener Fabrik —

1 Ruppert, Singer & Cie, Zürich §
—— Telephon Selnau7l7 SPIEGELFABRIK Kanzleistrasse 57 53s

Siefe gefeplichen Borfcpriften haben pr $otge,_ bah
bie Berficperuug ber Sehrtinge ber Slnftalt bie gleichen
SluSgaben auferlegt, wie bie Berftcperung ber Slrbeiter,
benn, wenn auch ^ie Sof)nentfchäbigungen geringer fein
werben, fo müffen anberfeits bie SnbalibttätSrenten in
golge beS jungen SllterS ber Sehrlinge währenb einer
biel längeren fjeitbauer auSbegaplt werben, was einem

erhöhten Kapital entfpricht.
Sen Saften, welche bte SeprlingSberficherung ber

Slnftalt auferlegt, müffen notmenbigermeife bie prämiert
entsprechen. Siefe tonnten erhoben werben burch baS

ÜJtittel einer ©rpöpung ber Prämien für bie Slrbeiter,
wenn in allen Betrieben baS Bert)ältniS gwifepen ber gapt
ber Sehrtinge unb berjenigen ber Slrbeiter bag nämliche
wäre. Sie§ ift aber nicht ber ffall. Sötan begegnet

fogar öfters Betrieben, bie woht einen Sealing befdh)äf=

tigen, aber feinen Slrbeiter. Sieg macht bie ©rhebung
einer ißrämie unmöglich, wenn nicht für ben Selfrling
ein angenommener Sohnbetrag feftgefe|t wirb.

Ser BerwaltungSrat ber Slnftalt ift nach reiflich^
Brüfung ber ffrage unb nach grünbltcher Sigfuffion
^itm logifchen ©chiuffe gelangt, bah &er angenommene
Berbienft, welcher bie ©runblage jur Beregnung ber

BerficherungSleiftungeu bilbet, auch als ©ruubtage pc
Berechnung ber Prämien p bienen habe. @t hat ba*

her befchloffeti, bah SahteSberbienft ber Sehrlinge,
welcher atg ©runblage für bie geftfehung ber ißrämiett
bient, ein angenommener Betrag fein foil, ber bem

SahreSberbienft eineg StrbeiterS mit boller Seiftnngë^
fäfjigfeit im nämlichen Berufe entfpricht.

Üöag ift nun unter „boller SeiftungSfähigfeit" p her»

ftet)en? ältan hat behauptet, bah man einen Slrbeiter
erft bann als bei ber Dollen SeiftungSfähigfeit angelangt
betrachten fönne, wenn er ben höchften Sotjnanfah fetneS

Berufes erreicht habe unb bah bempfolge ber ©ntfchetb ber

Slnftalt nichts anbereS bebeute, als bah öie Prämie für
einen Setzling nach bem höchften Sohnanfa^e ber Be^

rufSart berechnet werben müffe. Siefe Behauptung ent=

fteHt gängtich bte Slbfichten ber Slnftalt. 9îte würbe
ber ©ntfchetb beS BerwaltungSrateS bon ihr in biefem
©iune ausgelegt. Sie Sireftton hat bie Slgentitrert
bahin berftänbigt, bah als ©runblage gur Berechnunö
ber Prämien für Sehrlinge berjentge Sohnbetrag am
gufetjen fei, welcher gewöhnlich Don einem Slrbeiter beS

Berufes in ben erften Sahren nach Beenbigitng ber Selp
geit berbient wirb.

Ser BerwaltungSrat ber Slnftalt hat in feiner ©ihtmö
Dom 7. SJtärg biefe fÇrage neuerbingS befproçhen.
ift gum nämlichen ©chluffe gelangt wie früher.
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„sêtzung, daß die Berufsverbände der einzelnen ein-
„schlägigen Branchen zur maßgebenden Mitarbeit bei
„der Konzessionserteilnng herangezogen werden, und in
„der bestimmten Erwartung, daß der Abbau der Kriegs-
„wirtschaft allgemein und fe nach der Lage der einzelnen
„Warenarten so bald als möglich eintrete."

Auch diese zeitgemäße Frage bietet dankbaren Dis-
tüssiousstoff und wird allen Sektionen angelegentlich zur
Behandlung anempfohlen.

H -s-

»

Der I a h res b erich t pro 1917 ist vor der Jahres-
Versammlung den Sektionen in deutscher Ausgabe zuge-
stellt worden. Die Sektionsvorstände werden ersucht,

ihn den Mitgliedern in geeigneter Weise zur Kenntnis
zu bringen. Eine französische Ausgabe ist in Vorberei-
tnng und wird den Sektionen der romanischen Schweiz
noch zugestellt werden.

Die „Schweizerwoche", welche zum ersten Male im
Jahre 1917 mit bestem Erfolge durchgeführt und von
vielen unserer Sektionen und Mitglieder tatkräftig unter-
stützt wurde, soll auch im kommenden Herbste (5. bis

Oktober) in ähnlicher Weise, aber nun mit zwei-
wöchentlicher Dauer, wiederholt werden.

Es erscheint uns nicht nötig, den Zweck und Nutzen
der Schweizerwoche nochmals ausführlicher erörtern und
die bezüglichen Bestrebungen unsern Verbandsmitgliedern
besonders empfehlen zu müssen. Handelt es sich doch,
wie jedermann bekannt sein dürfte, um eine Institution,
die in der Zeit des bevorstehenden intensiven Wirtschafts-
kampfes der nationalen Produktion, wie insbesondere
unsern Gewerbe- und Handelstreibenden wertvolle Dienste
leisten wird und deshalb allgemeine Sympathie und die

Unterstützung aller wirtschaftlichen Kräfte verdient.

Bern, den 15. Juli 1918.

Fill dip Du'ektwn
des Schweizer. Gewerbeverbandes,

Der Präsident: Dr.H. Tschumi.
Der Sekretär: Werner Krebs.

Schweiz. UuMersicheriWMW m Luzern.

Obligatorische Versicherung.

Prämien für die Lehrlinge.
Die Frage der Berechnung der Versicherungsprämien

für Lehrlinge hat Anlaß gegeben zu Beschwerden seitens
der Betriebsinhaber, zur Intervention von Berussver-
bänden und zur Publikation von Zeitungsartikeln, in
welchen die Entscheide der Anstalt Gegenstand heftiger
Angriffe waren. Da diese Bewegung zum großen Teil
aus den Umstand zurückzuführen ist, daß die genannten
Entscheide nicht richtig verstanden und demgemäß daraus
irrige Schlüsse gezogen wurden, hält die Anstalt einige
Erläuterungen für angezeigt.

Richtigerweise gewährt das Gesetz den Lehrlingen
Entschädigungen, die nicht nach der geringen Belohnung
berechnet werden, die sie während ihrer Lehrzeit beziehen,
sondern auf Grund des Lohnes eines Arbeiters im Be-
rufe, in dem sich der Lehrling ausbildet. Art. 78, der
umschreibt, was unter dem Verdienst zu verstehen ist
der als Grundlage für die Prämienberechnung zu dienen
hat, bestimmt im vierten Absatz wörtlich: „Bezog der
Versicherte am Tage des Unfalles noch nicht den Lohn
eines Versicherten mit voller Leistungsfähigkeit derselben
Berufsart, so wird sein Jahresverdienst von dem Zeit-
punkte an, wo er ohne den Unfall diesen Lohn mutmaßlich
bezogen hätte, nach diesem berechnet."

D xk«5?a^i.5pie«îk». D
W in keiner Tìuskûiii'unA, in jelier ^M Sekleikart und in secier mit M

vorsiiZlieiieiii SeisA sus eigener ^
W kele^erei iiekern prompt, edenso M

slls /Irten unbelebte, Zescülikkene und ^^ — unAesckIiikene — ^
" sowie jede Urt Metall - VerAlssun^ ^— su« eigener ?sdrik — M

> kWeet, îingkl' S Lie., AM W
l'elevìioil 8elllau7l7 Tanzlelstrasse 57

Diese gesetzlichen Vorschriften haben zur Folge, daß
die Versicherung der Lehrlinge der Anstalt die gleichen

Ausgaben auferlegt, wie die Versicherung der Arbeiter,
denn, wenn auch die Lohnentschädigungen geringer sein

werden, so müssen anderseits die Jnvaliditätsrenten in
Folge des jungen Alters der Lehrlinge während einer
viel längeren Zeitdauer ausbezahlt werden, was einem

erhöhten Kapital entspricht.
Den Lasten, welche die Lehrlingsversicherung der

Anstalt auferlegt, müssen notwendigerweise die Prämien
entsprechen. Diese könnten erhoben werden durch das

Mittel einer Erhöhung der Prämien für die Arbeiter,
wenn in allen Betrieben das Verhältnis zwischen der Zahl
der Lehrlinge und derjenigen der Arbeiter das nämliche
wäre. Dies ist aber nicht der Fall. Man begegnet
sogar öfters Betrieben, die wohl einen Lehrling beschäf-

tigen, aber keinen Arbeiter. Dies macht die Erhebung
einer Prämie unmöglich, wenn nicht für den Lehrling
ein angenommener Lohnbetrag festgesetzt wird.

Der Verwaltungsrat der Anstalt ist nach reiflicher
Prüfung der Frage und nach gründlicher Diskussion
zum logischen Schlüsse gelangt, daß der angenommene
Verdienst, welcher die Grundlage zur Berechnung der

Versicherungsleistungen bildet, auch als Grundlage zur
Berechnung der Prämien zu dienen habe. Er hat da-

her beschlossen, daß der Jahresverdienst der Lehrlinge,
welcher als Grundlage für die Festsetzung der Prämien
dient, ein angenommener Betrag sein soll, der dem

Jahresverdienst eines Arbeiters mit voller Leistungs-
fähigkeit im nämlichen Berufe entspricht.

Was ist nun unter „voller Leistungsfähigkeit" zu ver-
stehen? Man hat behauptet, daß man einen Arbeiter
erst dann als bei der vollen Leistungsfähigkeit angelangt
betrachten könne, wenn er den höchsten Lohnansatz seines
Beruses erreicht habe und daß demzufolge der Entscheid der

Anstalt nichts anderes bedeute, als daß die Prämie für
einen Lehrling nach dem höchsten Lohnansatze der Be-

rufsart berechnet werden müsse. Diese Behauptung ent-

stellt gänzlich die Absichten der Anstalt. Nie wurde
der Entscheid des Verwaltungsrates von ihr in diesem

Sinne ausgelegt. Die Direktion hat die Agenturen
dahin verständigt, daß als Grundlage zur Berechnung
der Prämien für Lehrlinge derjenige Lohnbetrag an-
zusetzen sei, welcher gewöhnlich von einem Arbeiter des

Berufes in den ersten Jahren nach Beendigung der Lehr-
zeit verdient wird.

Der Verwaltungsrat der Anstalt hat in seiner Sitzung
vom 7. März diese Frage neuerdings besprochen. Er
ist zum nämlichen Schlüsse gelangt wie früher. Er
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t)at feinen erften ©ntfetjeib aufredet ertjatten nnter gu»
ftimmung su ber §lu3tegung, bie bon ber ®ire£tion
betn begriff be? ißerbienfte? eine? Strbeiter? mit botter
Seiftun g?fät)igfeit gegeben tourbe. 33ort>eï)aIt?Io? erftärte
er fict) bamit einberftanbeu, bafj e? fid) nidft urn ben
fyöctjften SoEpt, ber im 93erufe be? Settling? berbient
tbirb, tjanbetn fbnne.

35ie Stnftatt toirb über bie SBerfid)ernng ber Setfr»
linge eine befonbere ©tatiftit führen. 35ie Prämien
toerben ermäßigt toerben, roenn burdj biefe ©tatiftif
borgetan toerben fotlte, bafj fie §u t)od) angefe^t moren.

©djroeij. llnfatlüer[ic|erung?anftalt in Sujern.

I

9te«e greife für ^olsieraentbebnctiungen it.
ab l. 3uli 1918.

3)ie SMf'utation?f'ommiffion be? ©dpueij. ©pengter*
m'eifter=3Serbanbe? f>at geftüt)t auf bie ffutipreife für bie
9îof)materiatien folgenbe ©eredfnungen aufgeftettt:

§oljjent c ti tbebarf) mt g c u,
ofjnc 3aitb unb Sticö:

I. Qualität:
4 Sagen 2)arf)pappe Sir. 5

II. Qualität:
1 Sage ®ad)pappe Sir. 5
3 Sagen papier
1 Sage ©adjpappe Sir. 5
ober 3 Sagen $ad)pappe Sir. 5

III. Qualität:
1 Sage $ad)pappe Sir. 5
2 Sagen papier
4-Sage ®ad)pappe Sir. 5

IV. Qualität:
1 Sage ®ad)pappe Sir. 5
3 Sagen 5ßapier
Sebe wettere Sage $ad)pappe

Sir. 5 geftridjen ffr. 2.85
]t(l( roeitert Cage Papier gestridien ffr. 2.15

NB. $ie unterfte Sage $adp
pappe wirb nid)t gc[trid)en

3lbbertuttgcu mit ®ad)pnppc:
®ad)pappe Sir. 5

®ad;pappe Sir. 4
®ad)pappe Sir. 3
^acljpappe Sir. 2

®ac£)pappe Sir. 1

ttlcbcprtppbacljcv, mit attfßc=
btc^tcr SliciSfrf)icl)t: beftef). aitë:
2 Sagen ®ad)pappe Sir. 1
2 Sagen $ad)pappe Sir. 2
2 Sagen $ad)pappe Sir. 3

^ageit S)ad)pappe 1

Jj ^agen $)ad)pappe 2
3 &agen $ad)pappe 9h\ 3

®ct einer SIncIte non m-

unter 20 2! 100 101-500
500

und mehr

per m® per m® per m® per m®

ffr- ^r. Sr. %.
13.— 12.15 11.45 11.25

12.20 11.35 10.35 10.25

11.55 10.55 9.85 9.75

10.95 9.95 9.30 9.15

1.50 1.45 1.35 1.25
1.75 1.70 1.60 1.55
2.15 2.10 2. 1.95
2.45 2.40 2.30 2.25

2.90 2.85 2.75 2.70

12.10 11.10 10.15 10.—
11.05 10.15 9.25 9.10
10.60 9.75 8.80 8.65
16.95 15.90 15.05 14.60
15.70 14.70 13.80 13.60

15.- 14.- 13.15 12:95

SSlatcfialicu bei ®ng(ol)nafbcitcu:
^mtjjemeut unb Klebentaffe
®ad)pappe Sir. 1

®ad)pappe Sir. 2

®ad)pappe Sir. 3

$ad)pappe Sir. 4
$ad)pappe Sir. 5.

per kg
per m-
per m®

per
per ni®

per m®

ffr. 1.2.,

ffr. 2.25
ffr. 1.85

ffr. 1.65

ffr. 1.25

ffr. 1.05

üerband$we$en.
3)tc ©cncralticrfnmmtnng öc? äkrtwnöc? Scf)rocije=

rifefjer ©Inferntciftcr mit) ffcnfterfabritanteH in Sötl
(@t. ©alten) befdjlofi bie ©Raffung einer 3enti'at
nette für ^alîulation uttb ©ubmiffioit, bte

Johti Gräbel*, Eisenkonstruktions-Werkstatte

Winterthur, Wülflingerstraaaa, — Talaphon.

Spezialfabrik eiserner Formen
für die

Zementwaren-Indiistrie.
Silberne Medaille 1908 Mailand.

Patentierter Zementrohrformen - Verschluss»

Spezialartikel : Formen für alle Betriebe.

Eisenkonstruktionen jeder irl.
Datreh toedemtencie

Vergrösserungen 3086

höchate Lelatrar-igsfätilgkielt.

if)re äftitgtieber bei ben fortroütjrenben tprei?fteigerungen
ber 9îof)materiaIien raie artet) Söfjne ftet? mit richtigen,
einroanbfreien ©etbfifoftenberedgiungen nnterrictjtet unb
gerechte ©ubmiffionêbebingungen anjitftreben fuetjt. @iti=

ftintmig befctjtofs bie SSerfammlung jur befferen SBatjrung.
ber gemeinfamen 58eruf?intereffen ben 3(itfct)luf) an ben
SSerbanb ©djroeijerifdjer ©djreinermeifter unb 4Köbet=

fabrifanten.
3tt? gentralpräfibent, mit bem Sforort Bürid),

nntrbe fpetr % ©. fftufyrer, ffenfterfabrii'ant, ßürief),
beftätigt ttttb at? näd)fter 2ferfammtung?ort SBinter-
tfjur beftimntt.

$jolj=ïDlarftberict)te.
Sin öcr großen ©ag=, Sau= unb Shtgtjoljgnnt ber

©tabt Sfßtnicrtljuv oom 9. Quti, an roettfjer ba? ©tabt=
forftamt 2820 itubifmeter 9tabel= unb £aubf)öljer juin
Stuf brachte, rourbe für bie 9tabett)öljer bi? ju 50%,
für bie Saubtjötjer bi? 10 7o metir getöft, at? im ffrüf)=
jafjr biefe? Qat)re? anberroärt?.

gict)ten= unb 3fannen=©ag= unb S3aut)ötjer gatten per
Sîubifmeter bei einem SJHttelftamm »Ott:
0,42 m® ffr. 70.-
0,81 „ „ 89.35 im SJliuintum 67.— im SJlariuntm 104.—
1,29 „ „ 101.67 „ „ 89.— „ „ 119.—
1,68 „ „ 109.93 „ „ 90.- „ „ 119.-
2,18 „ „ 112.46 „ „ 99.- „ „ 124.50

®er nieberfte ffötjrenprei? betrug ffr. 80.—, ber
fjöctjfte ffr. 126.— per Äubifmeter. ®ie Suchen gatten
ffr. 80.— bi? 120.50 per ftubifmeter, für ©fetjen mürben
per Stubitmeter ffr. 75.— bi? ffr. 191.— getöft. ©icfyen
erjietten ffr. 80.— bi? ffr. 159.— per ftübif'meter bei
mittlerer Qualität. Sttjorne galten ffr. 81.— bi? 94.—
per m^. ©ine §agenbuct)enpartie rourbe p 93.— ffr.
unb eine ©ibenpartie jit ffr. 121.— per oertauft.

Dbfctjon ben Käufern bie greife be? Kompenfation?=
tjaubet? bet'annt fein mußten, rourben bie ©ctja^ungen
ber ©teigerung?teitung oft bi? 25 °/o überboten. ©? geigt
bie? beuttict), ba^ für ben Stu^otjmarft nidt)t ntebr ber
Stompenfation?f)anbet, fonbern ber ffntanbbebarf map»
gebenb ift, ber infolge ber ftet? fid) metjrenben 4teubauten
ber Snbuftrie befottber? aufnaf)mefät)ig fid) erroeift.

Omchieäenes.
f ©d)utiebutcifter ffrift ©evber in ^äjiroil (iöern),

roeittjerum bet'annt unter bem ootf?tümtid)en 4tamen
„©dpnittenfrit)", ift geftorben. ©einen iöeruf al? |)uf=
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hat seinen ersten Entscheid aufrecht erhalten unter Zu-
stimmung zu der Auslegung, die von der Direktion
dem Begriff des Verdienstes eines Arbeiters mit voller
Leistungsfähigkeit gegeben wurde. Vorbehaltslos erklärte
er sich damit einverstanden, daß es sich nicht um den
höchsten Lohn, der im Berufe des Lehrlings verdient
wird, handeln könne.

Die Anstalt wird über die Versicherung der Lehr-
linge eine besondere Statistik führen. Die Prämien
werden ermäßigt werden, wenn durch diese Statistik
dargetan iverden sollte, daß sie zu hoch angesetzt waren.
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Neue Preise siir holzzenieMdWiM:c.
ab 1. Juli im.

Die Kalkulationskommission des Schweiz. Spengler-
meister-Verbandes hat gestützt auf die Julipreise für die

Rohmaterialien folgende Berechnungen aufgestellt:

Holzzcnientbedachnngcn,
ohne Sand nnd Kies:

I. Qualität:
4 Lagen Dachpappe Nr.

II. Qualität:
1 Lage Dachpappe Nr. 5
3 Lagen Papier
t Lage Dachpappe Nr. 5

oder 3 Lagen Dachpappe Nr. 5

III. Qualität:
1 Lage Dachpappe Nr.
2 Lagen Papier
4 Lage Dachpappe Nr.

IV. Qualität:
1 Lage Dachpappe Nr.
3 Lagen Papier
Jede weitere Lage Dachpappe

Nr. S gestrichen Fr. 2.8?
iillit NilM lsg! l>Dtt gtttnW Fr. 2.1?

I4L. Die unterste Lage Dach-
pappe wird nicht gestrichen

Abdeckungen mit Dachpappe:
Dachpappe Nr.
Dachpappe Nr. 4
Dachpappe Nr. 3
Dachpappe Nr. 2

Dachpappe Nr. 1

Klcbepappdächcr, mit aufge-
stresttcr Kiesschicht: besteh, ans:
2 Lagen Dachpappe Nr. 1
2 Lagen Dachpappe Nr. 2
2 Lagen Dachpappe Nr. 3

^ Lagen Dachpappe Nr. 1

^ Lagen Dachpappe Nr. 2
3 Lagen Dachpappe Nr. 3

Bei ciner Fläche von m-

Will ZS 1! M 101 M M
Nil

per m- per nü per nü per nü

Fr- Fr. Fr. Fr.
13.— 12.15 11.45 11.25

12.20 11.3? 10.3? 10.25

11.5? 10.5? 0.8? 0.7?

10.0? 0.0? 0.30 0.1?

1.50 1.4? 1.35 1.25
1.7? 1.70 1.60 1.5?
2,1? 2.10 2. 1.05
2.4? 2.40 2.30 2.25

2.00 2.85 2.75 2.70

12.10 11.10 10.15 10.—
11.0? 10.1? 0.25 0.10
10.60 0.75 8.80 8.65
16.05 15.00 15.05 14.60
15.70 14.70 13.80 13.60

1?.- 14.- 13.15 12:05

Materialien bei Taglohnarbeitcn:
Holzzement und Klebemasse
Dachpappe Nr. 1

Dachpappe Nr. 2

Dachpappe Nr. 3

Dachpappe Nr. 4
Dachpappe Nr. 5.

per KZ
per
per nü
per m2

per
per nü

Fr. 1.2.-

Fr. 2.2?
Fr. 1.85

Fr. 1.1-5

Fr. 1.25

Fr. 1.05

PerbaMmK».
Die Generalversammlung des Verbandes Schweize-

rischer Glasermeistcr und Fensterfabrikanten in Wil
(St. Gallen) beschloß die Schaffung einer Zentral-
stelle für Kalkulation und Submission, die

Jolis tiîeàiMM-iiôi'IlîM
Wïnisr-îlii»', >ViiIMng«?às»,. — 1°,Ispkon.

UeiiàbM eiserner forme»
ZvmvnîVMai'vnlnilusînì».

Sild«i°n« IS0» Ml»U»n«>.

8pv?iàMs! : formst M »I!v Setrlvbv. —

KseàstrMo»e» Mer tri.
OîNZtOlri 1)sc1s«rsrz.ct«

Verxrösserunxs» M8b

ihre Mitglieder bei den fortwährenden Preissteigerungen
der Rohmaterialien wie auch Löhne stets mit richtigen,
einwandfreien Selbstkostenberechnungen unterrichtet und
gerechte Submissionsbedingungen anzustreben sucht. Ein-
stimmig beschloß die Versammlung zur besseren Wahrung,
der gemeinsamen Berufsinteressen den Anschluß an den
Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbel-
fabrikanten.

Als Zeutralpräsident, mit dem Vorort Zürich,
wurde Herr I. G. Flu hrer, Fensterfabrikant, Zürich,
bestätigt und als nächster Versammlungsort Winter-
thur bestimmt.

Holz-Marktberichte.
An der großen Säg-, Bau- und Nutzholzgant der

Stadt Winterthur vom 9. Juli, an welcher das Stadt-
forstamt 2829 Kubikmeter Nadel- und Laubhölzer zum
Ruf brachte, wurde für die Nadelhölzer bis zu 59°/o,
für die Laubhölzer bis 19 "/<- mehr gelöst, als im Früh-
jähr dieses Jahres anderwärts.

Fichten- und Tannen-Sag- und Bauhölzer galten per
Kubikmeter bei einem Mittelstamm von:
0,42 m' Fr. 70,-
0,81 „ „ 80.35 im Minimum 1-7.— im Maximum 104.—
1,20 „ „ 101.67 „ 80.— „ „ 119.—
1,68 „ 100.93 „ 00.- „ 110.-
2,18 „ 112.46 „ „ 90.- „ „ 124.50

Der niederste Föhrenpreis betrug Fr. 89.—, der
höchste Fr. 126.— per Kubikmeter. Die Buchen galten
Fr. 89.— bis 129.59 per Kubikmeter, für Eschen wurden
per Kubikmeter Fr. 75.— bis Fr. 191.— gelöst. Eichen
erzielten Fr. 89.— bis Fr. 159.— per Kubikmeter bei
mittlerer Qualität. Ahorne galten Fr. 81.— bis 94.—
per Eine Hagenbuchenpartie wurde zu 98.— Fr.
und eine Eibeupartie zu Fr. 121.— per verkauft.

Obschon den Käufern die Preise des Kompensations-
Handels bekannt sein mußten, wurden die Schätzungen
der Steigerungsleituug oft bis 25 °.o überboten. Es zeigt
dies deutlich, daß für den Nutzholzmarkt nicht mehr der
Kompensationshandel, sondern der Jnlandbedarf maß-
gebend ist, der infolge der stets sich mehrenden Neubauten
der Industrie besonders aufnahmefähig sich erweist.

vmcbleSenez.
ch Schmiedmeister Fritz Gerber in Zäziwil (Bern),

weitherum bekannt unter dem volkstümlichen Namen
„Schmittensritz", ist gestorben. Seineu Beruf als Huf-
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